
Beitragszahlung

Versichert sind insbesondere Arbeitnehmer/innen und Auszubildende
während ihrer beruflichen Tätigkeit, auf dem direkten Weg zur Arbeit und
zurück sowie bei Betriebswegen. Je nach Träger sind auch Schüler/innen,
Studierende und Kinder in Kitas gesetzlich unfallversichert.

Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung
zahlt ausschließlich der Arbeitgeber (bzw. der
Unternehmer). Beschäftigte zahlen keinen Beitrag.
Die Beitragshöhe richtet sich nach der Gefahrklasse
des Betriebs (Unfallrisiko der Branche) und der
Lohnsumme. Es gibt keine feste Prozentzahl für alle,
sondern beitragspflichtige Unternehmen werden
individuell veranlagt.

Versicherungsnehmer

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt bei Arbeitsunfällen,
Wegeunfällen (direkter Weg zur/von der Arbeit) und
Berufskrankheiten. Sie übernimmt z. B. Heilbehandlung, Reha,
Verletztengeld und ggf. eine Unfallrente. Ziel ist, Gesundheit und
Leistungsfähigkeit nach einem Arbeitsunfall bestmöglich
wiederherzustellen.

Die gesetzliche
Unfallversicherung wurde
1884 eingeführt. Heute ist
sie im Sozialgesetzbuch
VII (SGB VII) geregelt.

Träger
Träger sind die
Berufsgenossenschaften (für
die gewerbliche Wirtschaft, z. B.
Berufsgenossenschaft Energie
Textil Elektro
Medienerzeugnisse) und die
Unfallkassen (z. B. für den
öffentlichen Dienst, Schulen,
Kitas). Sie beraten Betriebe zur
Prävention und zahlen
Leistungen im Versicherungsfall.

Historie

Unfallversicherung
Die gesetzliche

Die Beiträge der Unfallversicherung sind nicht auf
Ihrer Gehaltsabrechnung zu sehen. Alle anderen
Versicherungsbeiträge werden von Ihrem Bruttolohn
abgeführt und sind explizit auf Ihrer Abrechnung zu
finden. 

SGB VII
Rechtsgrundlage


